
 

  Seite 1 

 
 

 Protokoll-Auszug 
 
 
Stadtrat, 1. Sitzung, Beschluss-Nr. 8 vom 21. Januar 2022 
Laufnummer Geschäft: 103128  
 
 
Verpflichtungskredit für die partizipative Erarbeitung einer Klimastrategie und von drei smarten 
Umsetzungsprojekten im Rahmen des Front Runner Programm des Bundes 
Bewilligung eines Verpflichtungskredits von 429’000 Franken als neue Ausgabe für die Erarbei-
tung einer Klimastrategie mit Zielsetzung Netto Null CO2 2050 inklusive drei partizipativen Um-
setzungsprojekten im Rahmen des Förderprogrammes Front Runner des Bundesamts für Ener-
gie 

 
 
Bericht des Gemeinderates Nr. 33/2021 
 
Der Stadtrat von Thun, gestützt auf Artikel 40 Buchstabe a Stadtverfassung und nach Kenntnis-
nahme vom gemeinderätlichen Bericht vom 15. Dezember 2021, beschliesst mit 26 zu 0 Stimmen 
bei 12 Enthaltungen: 
 
1. Bewilligung eines Verpflichtungskredites von 429’000 Franken als neue Ausgabe zu Lasten der 

Investitionsrechnung, Verpflichtungskredit Nr. 5210.5290.002 (Bilanzkonto Nr. 1429.10.01) für 
die Klimastrategie 2050 der Stadt Thun und von drei smarten Umsetzungsprojekten im Rahmen 
des Front Runner Programm des Bundes. 

2. Der Gemeinderat wird mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. 
 
 
Geht an 
 
zum Vollzug: Fachstelle Umwelt Energie und Mobilität 
 
zur Kenntnis: Stadtschreiber, Vizestadtschreiber, Stadtkanzlei, Rechtsdienst, Fachbereich Wirt-

schaft, Planungsamt, Kommunikationsbeauftragte, Abteilung Stadtmarketing und 
Kommunikation, Interne Revision, Amt für Stadtliegenschaften, Tiefbauamt, Amt 
für Bildung und Sport, Finanzverwaltung 

 
 
Thun, 24. Januar 2022 / an 
 
 
Der Stadtratssekretär 

 
 
 

Christoph Stalder 

STADTRAT 
 
stadtrat@thun.ch 
Telefon 033 225 82 20 
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